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Information zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

 

Liebe Schützen und Schützinnen,  

Liebe Eltern, 

 

zur Eindämmung der Ausbreitung der Covid-19 Pandemie wurde seit Ende März 2020 der Sportbetrieb auf 

Freizeit- und Sportanlagen durch die Bayerischen Staatsregierung untersagt. Im Hinblick auf die positive 

Entwicklung der Infektionszahlen wurde mit den erlassenen 4. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. 

BayIfSMV) der Individual-Sportbetrieb auf Sportanlagen unter Auflagen bzw. Einschränkungen wieder 

zugelassen.  

Vor diesem Hintergrund wollen wir unseren Mitgliedern, die Möglichkeit zum beschränkten Individualsport auf 

der Sportanlage anbieten. Zunächst wird der Bogensportbetrieb wieder aufgenommen. Der Start der Luftgewehr- 

und Luftpistolenschützen ist mit Beginn der neuen Saison im Oktober geplant. 

Wesentliche Voraussetzung für den Start ist die Einhaltung der durch die aktuelle 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorgegebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen (inkl. 

Rahmenhygienekonzept Sport).  

 

Für die Teilnahme am Sportbetrieb ist es erforderlich, dass Ihr als Mitglieder die Schutz- und 

Hygienemaßnahmen kennt und diese entsprechend einhaltet.  

 

Im Folgenden werden die wesentlichen für den Schützensportbetrieb umgesetzten Punkte kurz dargestellt:  

 

Gesundheitszustand  

 

 Personen mit Verdacht auf COVID-19 bzw. mit Erkältungssymptomen (trockener Husten, Fieber etc.) 

dürfen das Sportgelände nicht betreten. 

 Das gleiche gilt, für Personen die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten und wenn 

Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

 Soweit Personen während des Sportbetriebs Symptome jeder Schwere entwickeln, ist die Sportstätte 

umgehend zu verlassen.  

 Eine stillschweigende Teilnahme ist gesundheitsgefährdend und wird bei Verdacht dem Gesundheitsamt 

gemeldet. Die Sportstätte ist umgehend zu verlassen.  

 Erkrankte Personen mit Covid 19 – Symptomen bzw. Personen positivem Test auf das Virus sowie 

Risikopatienten dürfen am Individualsport unter keinen Umständen teilnehmen.  

 Nach der Infektion kann Erst nach Genesung (Quarantäne-Entlassung) kann grundsätzlich eine Teilnahme 

wieder stattfinden.  

 

 

 

 
 Schwaig, 16.06.2020 
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An- und Abreise  

 

 Die Schützen reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in Sportkleidung an. 

Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen, sollen keine Fahrgemeinschaften bilden.  

 Ankunft an der Sportstätte frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn.  

 Die Schützen sind bei Betreten der Sportstätte bereits umgezogen. Ein Umziehen in der Sportstätte ist 

ausgeschlossen. 

 Der Zutritt erfolgt durch den „Hygienebereich“ am Eingang zur Sportstätte. 

 Der Zugang zur Sportstätte ist so zu gestalten, dass kein Stau, bzw. keine  

Menschenansammlungen entstehen. Hierfür gibt es einen Wartezonenbereich (Bring- und Abholbereich). 

In diesem ist auf die Einhaltung des Distanzgebotes zu achten. Alternativ bzw. falls das Raumangebot dies 

nicht zulässt, ist die Sportstätte zu verlassen.  

 Begleitpersonen sollten dem Training möglichst nicht beiwohnen.  

 Sofern Unterstützung von Kindern/Jugendlichen erforderlich ist, darf ein Elternteil an der Sportstätte 

anwesend sein. Für diese Person gelten ebenfalls die organisatorischen und hygienischen Maßgaben. 

 Die Sportstätte ist direkt nach dem Training über den „Hygienebereich“ zu verlassen. 

 

Hygiene-Maßnahmen  

 

 Beim Betreten der Sportstätte sind die Hände an den bereitgestellten Stationen zu desinfizieren. 

 Körperliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen. 

 Die Nutzer der Sporthalle bzw. des Schießstandes haben beim Betreten und Verlassen der Sportanlage 

sowie bei der Nutzung von Sanitärbereichen (WC-Anlagen) eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB) zu tragen, ausgenommen bei der Ausübung der sportlichen Aktivität. 

 Bei einem Toilettengang ist die WC-Anlage anschließend zu desinfizieren. 

 Außerhalb des Trainings in geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von 

Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten, sowie in Sanitärbereichen 

(WC-Anlagen), ist eine geeignete MNB zu tragen. 

 Die Schützen bringen ihre eigene MNB mit. 

 Unberechtigtes Abnehmen der MNB wird mit einem Verweis von der Sportanlage geahndet. 

 Das Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt worden sind, ist gestattet. 

 Abstand von mindestens 1,5 Meter bei Ansprachen und Trainingsübungen. 

 Regelmäßiger Luftaustausch durch Lüftung in den geschlossenen Trainingsräumen. 

 

Trainingsbetrieb  
 

 Auf den Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m während des Trainings ist zu achten.  

 Die Nichteinhaltung des Mindestabstandes ist nur Personen gestattet, für die im Verhältnis zueinander die 

allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt (z.B. Personen des eigenen Hausstands). 

 Das Training wird kontaktfrei gestaltet.  

 Der Trainingsbetrieb ist auf maximal 60 Minuten beschränkt (inkl. Vor- und Nachbereitung). 

 Die regelmäßigen Trainings werden grundsätzlich in festen Gruppen inkl. Trainer bzw. Übungsleiter 

durchgeführt. 

 Soweit Sportgeräte und Trainingsmaterial an die Schützen für das Training verliehen werden, werden diese 

desinfiziert übergeben. Die Rückgabe erfolgt ebenfalls in desinfiziertem Zustand durch den Schützen. Die 

entsprechenden Desinfektionsmittel werden durch den Verein vor Ort bereitgestellt. 

 Die Anwesenheit der Teilnehmer wird dokumentiert (Name, Telefonnummer, E-Mail bzw. Anschrift, 

Anwesenheitszeit) um bei einem evtl. Quarantänefall die notwendigen Maßnahmen zur 

Personeneingrenzung zu verfolgen und zu belegen. 

 Es erfolgt eine Unterweisung aller Trainer, Übungsleiter und Schützen in die Vorgaben zum 

Übungsbetrieb, die infektionshygienischen Maßnahmen des Vereins und des verantwortungsvollen 

Umgangs damit.  
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 Die getroffenen Regeln und Hygienevorschriften werden zudem gut ersichtlich am 

Eingang („Hygienebereich“) ausgehängt. 

 

 

 

Ergänzend weisen wir darauf hin:  

Wenn ein Mitglied gegen diese Auflagen verstößt und trotz Infektion am Individualsport teilnimmt, können 

daraus Schadensansprüche gegen den/die Verursacher(in) und/oder dessen Erziehungsberechtigte geltend gemacht 

werden. Die Risiken hinsichtlich einer Gesundheitsgefährdung anderer Teilnehmer sind auszuschließen.  

 

Als Voraussetzung für die Teilnahme am Sportbetrieb bringt bitte die dem Schreiben als Anlage beigefügte 

Bestätigung zur Kenntnisnahme der getroffenen Maßnahmen vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

zum ersten Training mit. Bei Minderjährigen unterschreiben die/der Erziehungsberechtigte(n). 

Informationen zu den Trainingszeiten werden noch bekannt gegeben.  

 

Wir wünschen einen guten Start in Training und bleibt gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

1. Schützenmeister   2. Schützenmeister 

 

 

 

 

 

Anlage 

Bestätigung zur Kenntnisnahme der Maßnahmen 



    Schützengesellschaft 

            Neu-Edelweiß Schwaig e.V. 

1. Schützenmeister Mohaupt Günter Bankverbindung: 
Telefon:  08122 /18224    Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen 

E-Mail:  guenter.mohaupt@kabelmail.de  IBAN:  DE38 7005 1995 0760 7076 95 

Internet:  www.ne-schwaig.de  SWIFT-BIC: BYLADEM1ERD 

Vereinsregister:  Registergericht München VR 110492 

 

 

 

 

 

 

Bestätigung zur Kenntnisnahme der Maßnahmen  

zur Durchführung eines beschränkten Individualsportes gem. 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
 

 

 

 

 

Schütze:  ……………………………………………..……… …………………………………  
Vorname, Nachname Geb.-Dat.  

 

 

 

Hiermit bestätige ich die in dem Informationsschreiben vom 16.06.2020 zu Maßnahmen zur Durchführung eines 

beschränkten Individualsportes gelesen zu haben und nehme diese mit vollem Inhalt zur Kenntnis.  

 

 

 

 

 

……………………….……………… ……………………..……………………….  
Ort, Datum Unterschrift (Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen) 

 


